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Änderungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 17/800 
in der Fassung nach der 2. Lesung 
 
zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 17/1700 
 
 
zur 3. Lesung 
 
 
Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaushaltsgesetz 2018) 
 
Einzelplan 20 – Allgemeine Finanzverwaltung 
 
Kapitel 20 020 Allgemeine Bewilligungen 
Titel 462 20  Minderausgaben für Personalausgaben in allen Einzelplänen 
 
 
Verringerung des Baransatzes 
 
Von  -305.000.000 Euro 
Um    275.000.000 Euro 
Auf   -580.000.000 Euro 
 
Begründung: 
 
Die Globale Minderausgabe für Personal wurde im vorliegenden Haushaltsentwurf 
um 200 Millionen Euro abgesenkt, während die Landesregierung sie noch im 
Nachtragshaushalt aufgrund der vielen unbesetzten Stellen im Land um 400 
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Millionen Euro erhöht hatte. Der Landesrechnungshof kritisiert, dass allen Anschein 
nach keine entsprechende Überprüfung der Personalausgabensätze durch die 
Landesregierung vorgenommen wurde, um eine realistische Prognose für die 
Personalausgaben des kommenden Jahres im Haushalt abzubilden. Da sich die 
Rahmenbedingungen für die Gewinnung zusätzlichen Personals auch im Jahr 2018 
nicht grundlegend ändern werden, ist eine Erhöhung der Globalen Minderausgaben 
um die Hälfte der von der Landesregierung vorgenommenen Verringerung 
notwendig, um ein weitestgehend realistisches Szenario der 
Personalausgabenentwicklung abzubilden und damit die Prinzipien von 
Haushaltswahrheit und –klarheit zu befolgen.  
 
 
 
 
Monika Düker 
Arndt Klocke 
Verena Schäffer 
 
und Fraktion  
 
 
 
 


